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Haushaltssatzung 
des Landkreises Hildesheim für das Haushaltsjahr 2024 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in 
seiner Sitzung am 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen: 

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 669.679.000 Euro
1.2 der ordentliche Aufwendungen auf 701.562.900 Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro
1.4 der außerordentliche Aufwendungen auf 0 Euro

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 659.934.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 678.646.200 Euro

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 11.829.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 53.476.600 Euro

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 41.826.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 10.000.000 Euro

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- der Einzahlungendes Finanzhaushaltes 713.590.300 Euro
-  der Auszahlungendes Finanzhaushaltes 742.122.800 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf  41.826.400 Euro festgesetzt. 

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 30.585.100 Euro festgesetzt. 
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§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000.000 Euro festgesetzt. 

§ 5

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 65,3 v.H. der Umlagegrundlagen 
nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) festgesetzt.  

Für Gemeinden, welche die Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung 
abgeschlossen haben, wird der Hebesatz auf 56,65 v.H. der Umlagegrundlagen nach den NFAG 
festgesetzt.  

Hildesheim, 10.01.2024 

Landkreis Hildesheim 

Lynack 
Landrat 

Verkündung der Haushaltssatzung 2024 

Die vorstehende Haushaltssatzung des Landkreises Hildesheim für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit 
verkündet. 

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat am 19.06.2024 unter dem Az. 32.12-10302-
254 (2024) die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim in seiner Sitzung am 07.12.2023 beschlossene 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 nach Maßgabe der §§ 119 Abs. 4 und 120 Abs. 2 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie des § 15 Abs. 6 des 
Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) genehmigt. Die Genehmigung erfolgte 
ohne Auflagen. 

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG vom 27.06.2024 bis zum 08.07.2024 während der 
Dienststunden im Zimmer 312 des Kreishauses Hildesheim, Marie-Wagenknecht-Str. 3, 31134 
Hildesheim, öffentlich zur Einsichtnahme aus.  

Hildesheim, 20.06.2024 

Landkreis Hildesheim 
Der Landrat 

- 359 -



- 360 -



- 361 -



- 362 -



- 363 -



- 364 -



- 365 -



- 366 -



Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Verwaltungs-GmbH 

- Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2023 - 

Der Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Hildesheim, 
welches mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt 
Verwaltungs-GmbH für das Geschäftsjahr 2023 beauftragt war, schließt mit der Feststellung: 

"Der Jahresabschluss und die Buchführung entsprechen nach meiner pflichtgemäßen 
Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die 
Entwicklung der Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität geben keinen 
Anlass zu Beanstandungen. Die Gesellschaft wird wirtschaftlich geführt." 

Von der Gesellschafterversammlung der Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Verwaltungs-
GmbH wurde am 18.06.2024 einstimmig folgender Beschluss gefasst: 

1. Der vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüfte und mit dem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss 2023 der
Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Verwaltungs-GmbH wird festgestellt.

2. Der Bilanzgewinn in Höhe von 1.250,00 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.

Öffentliche Auslegung: 
Der Jahresabschluss 2023 der Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Verwaltungs-GmbH und 
der Prüfungsbericht liegen in der Zeit vom 27.06.2024 bis 05.07.2024 zur Einsichtnahme im 
Kreishaus des Landkreises Hildesheim, Zimmer 410, Marie-Wagenknecht-Straße 3, 31134 
Hildesheim, während der Dienstzeit öffentlich aus. 

Hildesheim, 24.06.2024 

Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Verwaltungs-GmbH 

Stephan Sündermann 
Geschäftsführer  
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